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ihr auslandsschuldner ist in zahlungs-

schwierigkeiten – was ist zu tun?

Ihre Rechnung ist noch offen? Und Ihr Auslandsschuld-

ner befindet sich in Zahlungsschwierig  keiten? Bei einem

drohenden Schadenfall ist im Hinblick auf ein reibungs -

loses Entschädigungsver fahren eine frühzeitige und  kon -

tinuierliche Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Euler

Hermes unerlässlich. Um Ihnen bei der weiteren Vorge-

hensweise für wirtschaftliche Schadenfälle Hilfestellung

zu leis ten, bietet dieser Leitfaden Antworten auf häufig

auftretende Fragestellungen.

Bei einem drohenden Schaden sind folgende Grund -

regeln unbedingt zu beachten:

1. Melden Sie Ihnen bekannt werdende Gefahr erhö hen -

de Umstände der Bundesregierung unverzüglich in

schrift licher Form. Teilen Sie ferner mit, welche Maß-

nahmen Sie zur Sicherung Ihrer Ansprüche be reits

unternommen ha ben bzw. veranlassen werden.

2. Beabsichtigen Sie weitere Versendungen an den Aus -

landsschuldner vorzunehmen, bedürfen diese der vor  -

herigen Zustimmung der Bundesregierung.

3. Sie haben alle nach den Regeln der kaufmänni schen

Sorgfalt erforderlichen und geeigneten Maßnahmen

zu ergreifen, um den Eintritt eines Schadenfalles zu

vermeiden bzw. den Schaden gering zu halten.

wann ist es ratsam, einen 

entschädigungs antrag zu stellen?

Bevor Sie einen Entschädigungsantrag stellen, ist es

 ratsam zu prüfen, ob den Zahlungsschwierig keiten des

 Auslandsschuldners nicht mittels einer schadenabwen-

denden Prolongation abgeholfen werden kann, denn ein

Schadenantrag kann auf die Indeckungnahme weiterer 

Geschäfte Auswirkungen haben. Bei einer Prolongation

ist zu beachten, dass die Än derung von gedeckten Fäl -

ligkeiten der vorhe rigen Zustimmung des Bundes be -

darf. Eine Ausnahme besteht lediglich bei den Ausfuhr-

Pauschal-Gewährleistungen (APG und APG-light). Hier ist

die Zustimmung der Bundesregierung nur dann

erforderlich, wenn durch die Prolon gation die im Gewähr  -

leis tungs  do kument für den aus ländischen Schuldner

fest gelegte zulässige Kreditlauf zeit überschritten wird. 

Kommt eine Prolongation nicht in Betracht, kann der

 Entschädigungsantrag für eine bereits fällige Forderung

mit Eintritt eines der gedeckten Garantiefälle gestellt wer-

den. Der Zeitraum zwischen Fälligkeit der Forderung und

dem Eintritt des Schadentatbestandes (Karenzzeit) ist

dabei abhängig vom jeweils einschlägigen Garantiefall

und der vorliegenden Deckungsart. So tritt bei einer  Aus -

fuhrgewährleistung oder Ausfuhr-Pauschal-Gewähr leis -

tung der am häu figsten vorliegende Schadentat bestand,

der Nichtzahlungsfall (protracted default), ein, wenn die

Forderung auch sechs Monate nach ihrer Fälligkeit nicht

erfüllt worden ist. Bei Finanzkreditdeckungen gilt der

Nicht zahlungstatbestand dagegen schon nach einem

Monat als eingetreten.
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Basiert die Uneinbringlichkeit hingegen auf einer Insol-

venz des Auslandsschuldners oder wurde ein amtlicher

bzw. Gläubiger übergreifender außeramtlicher Vergleich

geschlossen, tritt der Garantiefall bereits mit Verfahrens-

eröffnung bzw. Zustimmungserteilung ein. Gleichwohl

kann die Entschädigung nicht vor Fälligkeit der Forde-

rung vorgenommen werden. Entsprechendes gilt für eine

erfolglos durchgeführte Zwangsvollstreckung oder eine

durch Auskunftei bzw. Handelskammer nachgewiesene

Zahlungseinstellung.

wie wird eine entschädigung 

beantragt?

Als Exporteur sind Sie gehalten, das von der Euler

 Hermes Kreditversicherungs-AG zur Verfügung ge stellte

Formular „Antrag auf Entschädigung“ zu verwenden.

 Dieses gibt Ihnen Hilfestellung bei der Darstellung des

 dem Entschädigungsverfahren zu grunde liegenden Ge -

schäftes sowie umfassende Hinweise auf die für die

Schadenprüfung einzureichenden Unterlagen.

Das Entschädigungsantragsformular ist erhältlich bei der

Euler Hermes Kreditversicherungs-AG,  Ge schäfts bereich

Exportkreditgarantien des Bundes, bei allen Außenstellen

oder als Download im Internet unter www.agaportal.de.

Hinweis: Für Deckungsnehmer einer Ausfuhr-Pauschal-

Gewährleistung-light wird ein spezielles Entschädigungs-

antragsformular angeboten, welches ausschließlich über

das Internet erhältlich ist.

welche unterlagen sind dem 

entschädigungsantrag beizufügen?

Mit dem Entschädigungsantrag sind folgende Un terlagen

einzureichen: 

Bei einer ausfuhrgewährleistung bzw. ausfuhr-

pauschal-gewähr leis tung:

@ Auftrag/Auftragsbestätigung 

@ Ausfuhrvertrag 

@ ggf. Nachweis über die wirksame Bestellung 
von Sicherheiten

@ bankseitige Bestätigung über die Gutschrift der 
dokumentierten Anzahlung

@ Versandpapiere

@ Rechnungen der un einbringlichen Forderungen

@ Kundenkonto beginnend 6 Monate vor  
Rech   nungsdatum der ältesten uneinbringlichen 
Forderung

@ Belege über An- und Teilzahlungen

@ Mahn-/Inkassokorrespondenz

@ Unterlagen über die Inanspruchnahme ggf. 
bestehender persönlicher Sicherheiten

@ soweit dokumentiert, Nachweis der zuständigen
Industrie- und Handelskammer über den festgelegten
Lieferanteil aus den neuen Bundesländern sowie eine
entsprechende Erklärung durch die Geschäftsleitung

sofern für den nachweis des garantiefalles erfor-

derlich: 

@ Dokumente über die Eröffnung eines Insolvenz -
verfahrens

@ Dokumente über die Eröffnung eines amtlichen 
Vergleichs

@ Dokumente über den Abschluss eines 
außer amtlichen Vergleichs

@ der Nachweis einer fruchtlosen Zwangsvollstreckung 
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Bei einer finanzkreditdeckung:

@ Kreditvertrag

@ ggf. Nachweis über die wirksame Bestellung 
von Sicherheiten

@ bankseitiger Nachweis über den Eingang der
 Anzahlung beim Exporteur

@ Bestätigung über das Vorliegen der Auszahlungs -
voraussetzungen für den Finanzkredit

@ Mahnkorrespondenz

@ ggf. weitere Unterlagen zum Nachweis 
des Garantiefalls

@ Unterlagen über die Inanspruchnahme 
ggf. bestehender persönlicher Sicherheiten

@ Zins- und Tilgungsplan

Bei einer fabrikationsrisikodeckung:

@ Ausfuhrvertrag

@ ggf. Nachweis über die wirksame Bestellung 
von Sicherheiten

@ bankseitiger Nachweis über den Eingang 
der Anzahlung vor Fertigungsbeginn

@ schadenrelevante Korrespondenz mit dem 
ausländischen Abnehmer

@ ggf. weitere Unterlagen zum Nachweis 
des Garantiefalls

@ zunächst grobe Aufstellung über die bislang 
entstandenen Selbstkosten

Nach Anerkennung des Schadenfalls dem Grunde nach,

hat der Gewährleistungsnehmer ein von ei nem Wirt -

schafts prüfer oder Sachverständigen erstelltes Selbst -

kostengutachten, basierend auf den Leitsätzen für die

Preisermittlung von Selbst kosten (LSP), ein zureichen. 

wann ist mit einer entscheidung 

über den entschädigungsantrag 

zu rechnen?

Die Schadenentscheidung wird innerhalb einer zwei -

monatigen Frist ab Eingang aller erforderlichen Unter -

lagen herbeigeführt, die Auszahlung des Entschä di -

gungsbetrages erfolgt innerhalb einer ein monatigen 

Frist ab Bekanntgabe der Schaden abrechnung, sofern

der Ge währ leistungsnehmer die Schadenberechnung

anerkannt hat.

Bei Finanzkreditdeckungen und der APG-light verkürzt

sich die Be arbeitungsfrist auf einen Monat, die Auszah-

lungsfrist beträgt fünf Bankarbeitstage.
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wie können sie das entschä digungs -

verfahren beschleunigen?

Die mit dem Entschädigungsantrag einzureichende  Dar -

stellung und Dokumentierung des zugrunde liegenden

Exportgeschäfts hat großen Einfluss auf die Dauer der

Schaden bearbeitung. Dreh- und Angelpunkt für eine zü -

gige Entschädigung ist ein un zweifelhafter Nachweis der

Rechtsbeständigkeit der Forderung (s.Seite 6) sowie  pa -

rallel dazu ein anhand von Unterlagen vollständig und

verständlich dargelegter Sachverhalt. Dabei ist insbeson -

dere eine nachvollziehbare Aufbereitung des Kunden -

kontos von Be deutung, aus dem die jeweilige Fälligkeit

hervorgehen sollte und das ge leistete Zahlungen den

einzelnen Forderungen lo gisch zuordnet.

kann ein entschädigungsantrag

zurückgenommen werden? 

Sie können Ihren Entschädigungsantrag zurücknehmen,

solange über diesen noch nicht rechtsverbindlich ent-

schieden wurde. Eine Antragsrücknahme empfiehlt sich

insbesondere, wenn sich herausstellt, dass Ihnen der

Nachweis des Garantiefalles gegenwärtig nicht möglich

ist bzw. Pflichtverstöße den Bund von seiner Entschä -

digungspflicht frei stellen würden.

kann ein entschädigungsanspruch

„verjähren“?

Stellt der Garantienehmer binnen zwei Jahren nach je -

weiliger, dem Bund mitgeteilter Fälligkeit keinen Ent -

schädigungsantrag, gilt nach § 3 Abs. 2 der Allgemeinen

Bedingungen die Forderung als erfüllt und ist damit nicht

mehr entschädigungsfähig. Die Frist wird unterbrochen

und beginnt erneut zu laufen, wenn Sie dem Bund die

Überfälligkeit der Forderung mitgeteilt haben oder dem

Bund eine sons tige Meldung über den Stand des Einzugs

der ga rantierten Forderung zugeht.

wie lange sind unterlagen 

nach entschädigung aufzubewahren?

Ungeachtet handels- bzw. steuerrechtlicher Vorschriften

haben Sie alle zum Schadenfall zuge   hörigen Unterlagen

so lange aufzubewahren, bis die entschädigte Forderung

gegen den Auslandsschuldner entweder im Wege des

Regresses beigetrieben wurde oder der Bund Sie zuvor

aus der Verpflichtung zur Rechtsverfolgung entlässt. Bei

der in vielen Unternehmen inzwischen üblichen Mikro-

verfilmung von Unterlagen ist zu beachten, dass diese

zwar grundsätzlich zulässig ist, jedoch et waige Zweifel 

an der Authentizität von Urkunden, beispielsweise 

in einem Gerichtsverfahren, zu Las ten des Deckungs -

nehmers gehen. Wir raten deshalb dringend an, die Un-

terlagen so lange aufzu bewahren, bis Sie vom Bund 

Mitteilung über den Abschluss des Vorgangs erhalten.
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für eine positive entscheidung müssen

folgende voraussetzungen erfüllt sein:

a)nachweis der fälligkeit und 

rechtsbeständigkeit der forderung

Der Gewährleistungsnehmer hat den Nachweis der

fälligkeit und rechtsbeständigkeit der zur Entschä-

digung beantragten Forderung zu erbringen. Darüber

hinaus hat er die Voraussetzungen für den eintritt

eines garantiefalls nachzuweisen.

Hinsichtlich des in der Praxis am häufigsten auf tre ten -

den Nichtzahlungstatbestandes bedeutet dies, dass Sie

ne ben der sechsmonatigen Über fälligkeit der Forderung

(bei Finanzkrediten ein Monat) auch belegen müssen,

dass Sie die nach den Regeln der kaufmännischen

Sorgfalt  er forderlichen Maßnahmen zur Einziehung der

garan tierten Forderung ergriffen haben, beispielsweise

durch die Beauftragung eines Rechtsanwalts oder eines

In kasso büros bzw. durch Einschaltung der ausländischen

Handelskammer. Sollten Sie nicht über entsprechende

Kontakte zu diesen Institu tionen im Ausland verfügen,

be steht die Möglichkeit, Ansprechpartner über die Scha-

denabteilung des Geschäftsbereichs Exportkreditgaran-

tien des Bundes der Euler Hermes Kreditversicherungs-

AG vermittelt zu bekommen. Handelt es sich um einen öf -

fentlichen Schuldner, hilft der Bund ggf. mit einer Inter-

vention durch die zuständige Botschaft.

Zusätzlich ist bei mittelfristigen Ausfuhrgarantien zu

beachten, dass die zweimonatige Meldefrist über den

Nichteingang der Forderung gewahrt wird, an dernfalls

tritt der Garantiefall entsprechend später ein.

Wurden in der Bundesdeckung zusätzlich persön liche

Sicherheiten dokumentiert, kann eine Entschädigung

erst erfolgen, wenn und soweit auch für die gegen mit-

haftende Dritte begründeten Forderungen der Eintritt

eines Garantiefalles festgestellt wurde.

b) hinreichend erfolgte maßnahmen 

zur schadenminderung

Nach Antragstellung und Entschädigung bleiben Sie

auch weiterhin zur Rechtsverfolgung und zum Forde-

rungseinzug verpflichtet. Generell sind Sie im Rahmen

der Ihnen obliegenden Schadenminderungspflicht ge -

halten, alles zu unternehmen, um den Schaden abzu-

wenden bzw. möglichst gering zu halten. Eine sinnvolle

Maßnahme zur Schadenminderung bietet oftmals die

anderweitige Verwertung des Exportgutes, wenn sich die

Ware noch in Ihrer Verfügungsgewalt befindet und

Hinweise da rüber vorliegen, dass mit einer Begleichung

der  Forderung nach den gegenwärtigen Umständen nicht

gerechnet werden kann. 

Aber auch wenn die Verfügungsgewalt über die Ware

bereits auf den Auslandskunden übergegangen ist, ist

eine anderweitige Verwertung grundsätzlich nicht aus -

geschlossen. Oftmals erklärt sich der Auslandskunde

 aufgrund der bestehenden Zahlungsschwierigkeiten da -

zu bereit, die Ware dem Exporteur zur anderweitigen

 Verwertung wieder rückzuübereignen. 

Bevor jedoch mit einer anderweitigen Verwertung be -

gonnen wird, ist diese stets zuvor mit dem Bund abzu-

stimmen. Grundvoraussetzung für eine Zu stimmung der

Bundesregierung ist, dass unter Abzug anfallender Ver -

wertungs kosten ein positiver Erlös zu erwarten ist.

Des Weiteren ist der Gewährleistungsnehmer ge genüber

dem Bund oder dessen Beauftragten über die Einzel -

heiten und den jeweiligen Abwicklungsstand des Aus-

fuhrgeschäftes sowie über sonstige Umstände, die für

die Ausfuhrgarantie von Bedeutung sein können, aus-

kunftspflichtig.
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c) behebung etwaiger 

nachweisschwierigkeiten

Lehnt Ihr Auslandsschuldner die Zahlung der Forderung

unter Berufung auf Gewährleistungsansprüche ab oder

wird der Bestand einer in der Garantieerklärung auf -

geführten Sicherheit bestritten oder werden sonstige

 Einreden oder Einwendun gen erhoben, droht die Zurück -

weisung des Entschä digungsantrages, bis Sie die

 Rechtsbeständigkeit der Forderung bzw. der bestellten

Sicherheit hin reichend eindeutig geklärt haben. Hierbei

kommt grundsätzlich eine gerichtliche oder schiedsge-

richtliche Klärung in Betracht, wobei die Risiken des

anwendbaren Rechts sowie des Gerichtsstands von

Ihnen zu tragen sind. Neben einer prozessrechtlichen

Klärung können allerdings auch alle anderen Beweise

und Unterlagen (z. B. Dokumen tation der Vertragsab-

wicklung, Abnahmeprotokolle) bei der Klärung der Stich-

haltigkeit der Einwendungen hilfreich sein.

Jens Völckers
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Euler Hermes 
Kreditversicherungs-AG

Postadresse:
D-22763 Hamburg

Besucheradresse:
Gasstraße 27

Telefon: +49 (0)40/88 34-90 00
Telefax: +49 (0)40/88 34-91 75
Telex: 212115 hk

www.agaportal.de
info@exportkreditgarantien.de

Außenstellen: Berlin, Frankfurt, 
Hamburg, Köln, München, Stuttgart

www.agaportal.de

Auslandsgeschäftsabsicherung der Bundesrepublik Deutschland

Die Bundesregierung unterstützt mit den Förderinstrumenten Exportkredit- und 

Investitionsgarantien sowie den Garantien für Ungebundene Finanzkredite die

Auslandsaktivitäten der deutschen Wirtschaft und sichert dadurch Wachstum und 

Arbeitsplätze. Hierfür übernimmt die Bundesrepublik wirtschaftliche und politische

Risiken aus Exportgeschäften und bei Projekten zur Sicherung der deutschen

Rohstoffversorgung sowie politische Risiken bei Auslandsinvestitionen.

Mit der Geschäftsführung dieser Fördermaßnahmen hat die Bundes regierung 

ein Mandatarkonsortium, bestehend aus der Euler Hermes Kredit versicherungs-AG

(Euler Hermes) und der PricewaterhouseCoopers Aktien gesellschaft 

Wirtschafts prüfungsgesellschaft (PwC AG), beauftragt.
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